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B is anhin waren die für marktbeherrschende Unter-
nehmen geltenden Verbote wie z.B. die miss-
bräuchliche Lieferverweigerung oder die miss-

bräuchliche Preisdiskriminierung nur für Unternehmen 
mit hohen Marktanteilen relevant. Neu werden diese Ver-
bote unabhängig vom Marktanteil gelten, sofern das Un-
ternehmen relativ marktmächtig ist. Mittlere und kleinere 
Unternehmen, die sich aufgrund ihrer Marktstellung bis-
her oft nicht mit diesen Vorschriften beschäftigen muss-
ten, werden dadurch mit neuen Verboten konfrontiert.

Damit ist eine weitergehende Compliance angesagt, denn 
relative Marktmacht liegt bereits vor, wenn ein Geschäfts-
partner in Bezug auf die Nachfrage oder das Angebot 
einer Ware oder Leistung von einem anderen Unterneh-
men «abhängig» ist, also keine ausreichende oder vernünf-
tige Ausweichmöglichkeit besteht. Marktanteile oder die 
Grösse des Unternehmens sind somit nicht mehr relevant.

Die neu vom Parlament am 19. März 2021 eingeführte Ab-
hängigkeit kann insbesondere folgende Formen annehmen:

Sortimentsbedingte Abhängigkeit liegt typischerweise vor, 
wenn ein Unternehmen vom Lieferanten des Marken-
produkts abhängig ist, weil ohne dessen Marke, das an-
gebotene Sortiment unvollständig ist und Kunden deshalb 
das KMU meiden würden. In einem deutschen Entscheid 
wurde bspw. der Skihersteller Rossignol als relativ markt-
mächtig eingestuft und dazu verpflichtet, ein oberbayeri-
sches Sportgeschäft zu beliefern.

Unternehmensbedingte Abhängigkeit ist gegeben, wenn ein 
Unternehmen seinen Geschäftsbetrieb im Rahmen einer 
langfristigen Vertragsbeziehung stark auf einen bestimmten 
Vertragspartner ausgerichtet und entsprechende Investitio-
nen getätigt hat. Das kann zum Beispiel bei Franchisever-
hältnissen oder Autohändlern der Fall sein. Im deutschen 
Leitentscheid «Opel-Blitz» wurde die Abhängigkeit eines 
Kfz-Vertragshändlers vom Hersteller infolge umfangrei-
cher vertragsspezifischer Investitionen festgestellt.

Knappheitsbedingte Abhängigkeit liegt vor, wenn ein 
Unternehmen bei einem plötzlichen Ausfall von Liefer-
möglichkeiten, etwa durch einen Streik oder ein Em-
bargo, keinerlei Alternativen hat. Im Zuge der Corona-
Pandemie gewann diese Form an Abhängigkeit erneut 
an Bedeutung.

Nachfragebedingte Abhängigkeit besteht, wenn An-
bieter auf einen Kunden angewiesen sind, weil dessen 
Nachfragevolumen besonders hoch ist bzw. alternative 
Kunden fehlen. Eine solche Abhängigkeit kann durch 
unternehmensbedingte oder marktbedingte Umstände 
entstehen. Einer Werkstatt für orthopädisches Schuh-
werk, die 80% ihrer Umsätze mit einer Krankenkasse 
erzielte, wurde diese Abhängigkeit in einem deutschen 
Entscheid zugeschrieben.

Diese Fälle zeigen, dass Abhängigkeiten in vielfältiger 
Weise bestehen können und oft auch nicht auf den ers-
ten Blick ersichtlich sind. Unternehmen haben daher im 

Rahmen einer Compliance Analyse für ihre jeweiligen 
Geschäftsbeziehungen in Bezug auf konkrete Waren oder 
Leistungen abzuschätzen, ob sie über relative Marktmacht 
verfügen. Vorzugsweise ist vor Abschluss einer Geschäfts-
beziehung die Stellung der Geschäftspartner auf poten-
tielle Abhängigkeiten zu analysieren.

Ergibt die Compliance Analyse eine relative Marktmacht 
gegenüber einem bestimmten Geschäftspartner, so hat 
dies für das Unternehmen weitreichende Einschränkun-
gen der unternehmerischen Freiheiten zur Folge. Das 
Unternehmen ist gegenüber diesem Geschäftspartner 
bspw. nicht mehr frei, Geschäftsbeziehungen abzulehnen, 
Treuerabatte zu gewähren, Verträge zu kündigen oder Zu-
gang zu Immaterialgüterrechten oder Schnittstelleninfor-
mationen zu verweigern.

Lieferpflicht für alle marktmächtigen Unternehmen
Das Parlament hat ausserdem beschlossen, dass (relativ) 
marktbeherrschende Unternehmen, Schweizer Kunden 
die gleichen Preise und Geschäftsbedingungen offerieren 
müssen wie im Ausland, sofern die Waren oder Dienst-
leistungen in der Schweiz und im Ausland angeboten 
werden. Diese neue Regelung ist insbesondere für jene 
Unternehmen relevant, die zum jetzigen Zeitpunkt ihre 
Waren in der Schweiz teurer anbieten als im Ausland (und 
eine Lieferung in die Schweiz verweigern).

Verbot von Geoblocking
Zukünftig soll zudem eine Diskriminierung im Distanz-
handel verboten werden. Konkret ist es unzulässig, wenn 
ein Onlinehändler von Schweizer Kunden höhere Preise 
verlangt, ihren Zugang zu einem Online-Portal beschränkt 
oder (z.B beim Zahlungsvorgang) Schweizer Kunden auf 
eine Schweizer Website mit höheren Preisen umleitet. 
Diese Bestimmung gilt für alle Unternehmen und nicht 
nur für marktbeherrschende oder relativ marktmächtige. 
Aus diesem Grund müssen sämtliche Unternehmen im 
Rahmen ihrer Compliance Analyse das Setup ihrer On-
line-Portale überprüfen, um die beschriebene Diskrimi-
nierung zu verhindern. Im Gegensatz zur Lieferpflicht 
für dominante und relativ marktmächtige Unternehmen 

führt das Geoblocking-Verbot nicht zu einer Lieferpflicht. 
Onlinehändlern steht es frei, die Lieferung nur im Aus-
land vorzusehen.

Konsequenzen bei Verletzung dieser Bestimmung
Zwar sind Verstösse von «nur» relativ marktmächtigen 
Unternehmen nicht direkt sanktionierbar. Das heisst 
erst der zweite Verstoss führt zu Bussen von der WEKO. 
Jedoch sind Untersuchungen der WEKO regelmässig 
sehr kosten- und zeitintensiv. Stellt die WEKO in einer 
rechtskräftigen Verfügung darüber hinaus ein unzulässi-
ges Verhalten eines relativ marktmächtigen Unterneh-
mens fest und verbietet sie dieses, so ist die betreffende 
Vertragsbestimmung unwirksam, also nichtig. Sie kann 
Vertragspartnern gegenüber auch nicht durchgesetzt 
werden. Neben einer Busse beim zweiten Verstoss, 
drohen Zivilverfahren mit Schadenersatzforderungen, 
gerade auch beim Geoblocking-Verbot. 

Es ist davon auszugehen, dass die Gesetzesänderungen in 
der zweiten Jahreshälfte oder zu Beginn des Jahres 2022 
in Kraft treten.
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Homeoffice – Ausgewählte Rechtsfragen
Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie hat sich die Arbeitsplatzgestaltung massgeblich flexibilisiert.  
Dies stellt sowohl Arbeitgebende als auch Arbeitnehmende vor neue rechtliche Herausforderungen. 

I m Homeoffice verrichten Arbeitnehmende ihre 
Arbeit ganz oder teilweise von zu Hause aus. Da 
Arbeitsverträge häufig einen Arbeitsort vorsehen 

und Verträge nicht ohne Weiteres einseitig geändert 
werden können, konnte der Arbeitgeber Homeoffice 
bisher auch nicht einseitig anordnen. 

Mit der Anordnung einer befristeten Homeoffice-
Pflicht durch den Bundesrat zur Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie sind Arbeitnehmende jedoch 
zurzeit verpflichtet, der (einseitigen) Anweisung zur 
Arbeit im Homeoffice nachzukommen, wenn keine 
besonderen Umstände dagegensprechen. Dahingegen 
sind Arbeitgebende nur verpflichtet, Homeoffice zu 
ermöglichen, sofern dies mit verhältnismässigem Auf-
wand umsetzbar ist.

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden
Das Arbeitsgesetz, welches unter anderem Vorschrif-
ten zur Arbeits- und Ruhezeit, zur Nacht- und Sonn-
tagsarbeit sowie zum Gesundheitsschutz enthält, fin-
det grundsätzlich auch auf die Arbeit im Homeoffice 

Anwendung. Zu Hause haben Arbeitnehmende eine 
grössere Autonomie in der Ausgestaltung der Arbeit, 
was wesensbedingt mit einem gewissen Kontrollver-
lust der Arbeitgebenden einhergeht. Dennoch müssen 
Arbeitgebende auch im Homeoffice sicherstellen, dass 
sämtliche Regelungen des Arbeitsgesetzes eingehalten 
und die Gesundheit der Arbeitnehmenden geschützt 
werden. Zu diesem Zweck dürfen die Arbeitnehmen-
den zur Mitwirkung verpflichtet werden. Arbeitge-
bende sollen sich mittels elektronischer Arbeitszeit-
erfassung über die Arbeits- und Ruhezeitgestaltung 
der Arbeitnehmenden im Homeoffice informieren, 
um bei Bedarf, entsprechende Massnahmen zum 
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmenden treffen 
zu können. Überwachungs- und Kontrollsysteme, die 
den blossen Zweck verfolgen, die Arbeitnehmenden 
bei den beruflichen Tätigkeiten zu überwachen, sind 
hingegen unzulässig.

Kostenregelung
Grundsätzlich müssen Arbeitgebende die für die 
Arbeit notwendigen Arbeitsmittel (bspw. Computer, 
Laptop, Drucker) zur Verfügung stellen, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde, und sämtliche durch die 
Ausübung der Arbeit notwendigerweise entstehenden 
Kosten ersetzen. Dieser Grundsatz gilt sowohl am be-
trieblichen Arbeitsplatz als auch im Homeoffice. 

Mit Einführung der Homeoffice-Pflicht erklärte der 
Bundesrat jedoch abweichend von diesem Grund-
satz, dass Arbeitnehmende bei Homeoffice im Rah-
men der vorübergehenden Homeoffice-Pflicht keinen 
Anspruch auf eine Auslagenentschädigung geltend 
machen können. Hingegen müssen Arbeitgebende 

weiterhin die entsprechenden Arbeitsmittel zur Ver-
fügung stellen. Begründet wurde dieser Entscheid mit 
dem vorübergehenden Charakter der Homeoffice-
Pflicht und mit dem Umstand, dass Arbeitgebende 
dadurch keine Kosten einsparen.

Unabhängig der Covid-19-Pandemie haben Arbeitneh-
mende auch dann keinen Anspruch auf Kostenübernah-
me für Arbeitsmittel und Auslagenentschädigung, wenn 
sie lediglich freiwillig im Homeoffice arbeiten, gleich-
zeitig aber über einen Arbeitsplatz im Betrieb verfügen. 
Werden Arbeitnehmende jedoch zur Arbeit im Ho-
meoffice verpflichtet – wenn im Betrieb kein geeigneter 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht – sind die Arbeitsmit-
tel zur Verfügung zu stellen und die mit dem Homeof-
fice zusammenhängenden Auslagen (u.a. Miete, Strom, 
Internet) dem Arbeitnehmenden zu entschädigen.

Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
Arbeitnehmende sind auch im Homeoffice dazu 
verpflichtet, geheim zu haltende Tatsachen wie Fa-
brikations- und Geschäftsgeheimnisse nicht zu 
verwerten oder anderen mitzuteilen. Damit müssen 
Arbeitnehmende sicherstellen, dass Dritte (u.a. auch 
Familienmitglieder) keinen Zugang zu geheimen In-
formationen haben. Im Homeoffice wird der Schutz 
am besten mit einer «Clean-Desk-Regelung» umge-
setzt, welche die Arbeitnehmenden dazu verpflich-
tet, sämtliche Unterlagen am Ende des Arbeitstages 
sicher zu verstauen bzw. unter Verschluss zu ver-
wahren. Darüber hinaus ist Geschäftskorrespondenz 
(inkl. Handnotizen) nicht im Haushaltsmüll zu ent-
sorgen, sondern den Arbeitgebenden zur korrekten 
Vernichtung zu übermitteln.

Homeoffice im Ausland
Beim Homeoffice im Ausland stellen sich vor allem 
steuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragen. In 
steuerrechtlicher Hinsicht könnte Homeoffice zu 
einer Steuerpflicht des Unternehmens am Ort des Ho-
meoffice führen. Ebenfalls könnte die Leistung eines 
wesentlichen Teils der Arbeitszeit (25 Prozent oder 
mehr) durch Arbeitnehmende in ihrem Wohnsitzstaat 
im grenznahen Ausland dazu führen, dass es zu einer 
Unterstellung unter das Sozialversicherungssystem die-
ses Staates kommt. Im Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie haben sich viele Staaten diesbezüglich auf 
ein Moratorium geeinigt und die Anwendbarkeit der 
allgemeinen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen ausgesetzt.

Sollten Arbeitgebende die Möglichkeit des Homeof-
fice auch nach der Covid-Pandemie für ihre Arbeit-
nehmenden aufrechterhalten wollen, empfiehlt sich die 
Ausarbeitung eines Homeoffice-Reglements sowie, bei 
grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen, die Ab-
klärung der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Auswirkungen des Homeoffice.
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